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möglichen und zum anderen dem Be
troffenen die notwendigen Hinweise 
geben, um erkennen zu können, ob 
die Entscheidung wirklich begründet 
ist. 

4. Die verspätete Mitteilung einer Verfü
gung an den Betroffenen kann nicht 
zur Aufhebung dieser Verfügung füh
ren, da die Mitteilung eine der Verfü
gung nachfolgende Handlung ist und 
daher keinen Einfluß auf deren Inhalt 
hat. 

5. Der Beamte muß, um eine Klage nach 
Artikel 90 und 91 des Statuts gegen 
eine Entscheidung der Anstellungsbe
hörde erheben zu können, ein persön
liches Interesse an der Aufhebung der 
fraglichen Maßnahme haben. 
Ein Beamter, der eine freie Stelle 
nicht wirksam für sich beanspruchen 
kann, weil er nicht die erforderlichen 
Qualifikationen besitzt, hat kein be
rechtigtes Interesse an der Aufhebung 
der Ernennung eines anderen Bewer
bers für diese Stelle 

In der Rechtssache 111/83 

SANTO PICCIOLO, Beamter beim Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften, Prozeß- und Zustellungsbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt Victor Biel, 18 A, rue des Glacis, Luxemburg, 

Kläger, 
gegen 

EUROPÄISCHES PARLAMENT, vertreten durch den Leiter der Abteilung für ver
waltungsrechtliche Fragen Manfred Peter als Bevollmächtigten, Beistand und 
Zustellungsbevollmächtigter: Rechtsanwalt Alex Bonn, 22, Côte d'Eich, 
Luxemburg, 

Beklagter, 

wegen Aufhebung der Entscheidung, mit der die Bewerbung des Klägers für 
die Stelle eines Hauptverwaltungsrats (Laufbahn A 5/A 4) beim Europäi
schen Parlament abgelehnt wurde, sowie der Entscheidung über die Ernen
nung eines anderen Bewerbers für diese Stelle 

erläßt 

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer) 

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten K. Bahlmann, der Richter P. Pes
catore und O. Due, 

Generalanwalt: C O . Lenz 
Kanzler: H. A. Rühl, Hauptverwaltungsrat 

folgendes 
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URTEIL 

Tatbestand 

Der Sachverhalt, der Verfahrensablauf 
sowie die Anträge und das Vorbringen 
der Parteien lassen sich wie folgt zusam
menfassen: 

I — Sachve rha l t und V e r f a h r e n 

1. Da in der Abteilung Kasse, Zah
lungsverkehr und Buchhaltung der Gene
raldirektion für Verwaltung, Personal 
und Finanzen des Europäischen Parla
ments die Stelle eines Hauptverwaltungs
rats (Laufbahn A 5/A 4) frei war, veröf
fentlichte diese Generaldirektion die Stel
lenausschreibung Nr. 3599 vom 10. Mai 
1982 zur Besetzung dieser Stelle im 
Wege der Versetzung oder Beförderung 
nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a des 
Beamtenstatuts. Laut dieser Stellenaus
schreibung waren die Bewerbungen spä
testens bis zum 25. Mai 1982 einzu
reichen. 

2. Am 18. Mai 1982 leitete das Parla
ment den anderen Gemeinschaftsorganen 
nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe c des 
Statuts eine zweite Stellenausschreibung 
für dieselbe Stelle (Stellenausschreibung 
Nr. PE/A/75) zu, um die Stelle im 
Wege der Übernahme zu besetzen. Diese 
Stellenausschreibung übernahm hinsicht
lich der „Art der Tätigkeit" und der 
„erforderlichen Voraussetzungen und 
Kenntnisse" wörtlich den Text der ge
nannten Stellenausschreibung Nr. 3599, 
der wie folgt lautet: 

„Art der Tätigkeit 

Der Beamte ist unter Aufsicht des Rech
nungsführers für alle Tätigkeitsbereiche 

der Dienststelle Buchhaltung, der Dienst
stelle Einziehung von Forderungen und 
der Dienststelle Kontrolle der Zahlstellen 
verantwortlich. 

Erforderliche Voraussetzungen und Kennt
nisse 

— Sehr gute Kenntnis der Buchhal
tungsverfahren; 

— Erfahrung auf dem Gebiet der EDV-
Buchhaltung; 

Í Í 

Nach der Stellenausschreibung (Über
nahme) Nr. PE/A/75 konnten sich die 
Beamten der Organe bewerben, 

„— die bereits in die Besoldungsgruppe 
A 5 oder A 4 der Laufbahn eines 
Hauptverwaltungsrats eingestuft sind 
(Versetzung) 

oder 

— bei Ablauf der Frist für den Aus
hang dieser Stellenausschreibung 
mindestens 2 Dienstjahre in der Be
soldungsgruppe A 6 aufzuweisen 
haben (Beförderung)". 

Der letzte Termin für die Einreichung 
der Bewerbungen aufgrund dieser Stel
lenausschreibung war der 3. Juni 1982. 

3. Auf die erwähnte Stellenausschrei
bung Nr. 3599 war eine einzige Bewer
bung eingegangen, nämlich die eines Be
amten der Besoldungsgruppe Β 1, der an 
einem internen Auswahlverfahren teil
nehmen wollte. Die Anstellungsbehörde 
war jedoch der Auffassung, daß die 
Dringlichkeit der Besetzung der freien 
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Stelle die Durchführung eines solchen 
Auswahlverfahrens nicht zulasse, und 
lehnte deshalb die eingereichte Bewer
bung ab. 

4. Was die Stellenausschreibung Nr. 
PE/A/75 angeht, so bewarb sich der 
Kläger, Herr Santo Picciolo, (beförde
rungsfähiger) Verwaltungsrat der Besol
dungsgruppe A 6 beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften in Luxemburg, am 27. 
Mai 1982; er fügte seiner Bewerbung 
einen Lebenslauf bei, der unter anderem 
eine Beschreibung seiner Berufserfahrung 
und vor allem eine Beschreibung seiner 
Tätigkeit beim Amt für Veröffentlichun
gen auf dem Gebiet der Rechnungsfüh
rung über die : Haushaltsvorgänge, der 
kaufmännischen und analytischen Buch
führung sowie .der EDV-Buchführung 
enthielt. Nach Angabe des Parlaments 
ging nur die Bewerbung des Klägers auf 
die Stellenausschreibung Nr. PE/A/75 
ein. 

5. Der Generalsekretär des Parlaments 
beschloß jedoch, ¡das Einstellungsverfah
ren nach Artikel 29 Absatz 2 des Statuts 
anzuwenden, um die fragliche Stelle zu 
besetzen. Dazu legte .er dem Paritäti
schen Ausschuß mit Schreiben vom 28. 
Mai 1982 die Bekanntgabe eines Einstel
lungsverfahrens (Nr. PE/5/S) im Ent
wurf vor, die im wesentlichen den Wort
laut der früheren Stellenausschreibung 
Nr. PE/A/75 hinsichtlich der Art der 
wahrzunehmenden Tätigkeit und der 
erforderlichen Voraussetzungen und 
Kenntnisse wiedergab. Aus diesem 
Schreiben geht hervor, daß die Stellen
ausschreibung Nr. PE/5/S „im Amtsblatt 
zu veröffentlichen" war und daß der Ge
neralsekretär seine Entscheidung „auf
grund der sehr speziellen Anforderungen 
dieser Stelle" getroffen hatte. 

6. Der Paritätische Ausschuß erklärte 
in einem Schreiben vom 28. Juni 1982 an 

den Generalsekretär, daß „der Rückgriff 
auf das Verfahren nach Artikel 29 Ab
satz 2 des Statuts im Hinblick auf den 
speziellen Charakter der betreffenden 
Stelle gerechtfertigt ist". Der Ausschuß 
bestand jedoch auf bestimmten Publizi
tätsmaßnahmen einschließlich der Veröf
fentlichung der Stellenausschreibung im 
Amtsblatt. 

7. Der Generalsekretär übersandte das 
Ergebnis der Beratung des Paritätischen 
Ausschusses am 1. Juli 1982 dem Gene
raldirektor für Verwaltung, Personal und 
Finanzen, wobei er die Auffassung ver
trat, daß die „sehr interessanten Vor
schläge des Paritätischen Ausschusses 
hinsichtlich der Veröffentlichung ange
sichts der Dringlichkeit und der Bedeu
tung" dieser Einstellung nicht berück
sichtigt werden könnten. 

8. Mit Entscheidung des Parlaments
präsidenten vom 6. August 1982 wurde 
Herr David Young als Beamter auf 
Probe der Besoldungsgruppe A 5, 
Dienstaltersstufe 3, mit Wirkung vom 1. 
August 1982 in die freie Stelle eingewie
sen. Aus der Begründung der Entschei
dung ergibt sich, daß diese 

„— aufgrund der Verordnung (EWG, 
Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des 
Rates vom 29. Februar 1968 zur 
Festlegung des Statuts der Beamten 
der Europäischen Gemeinschaften 
und der Beschäftigungsbedingungen 
für die sonstigen Bediensteten dieser 
Gemeinschaften, insbesondere des 
Titels III, Kapitel 1, 

— aufgrund des Beschlusses des Präsi
diums von 12. Dezember 1962 über 
die Bestimmung der Anstellungsbe
hörde, 

— aufgrund der Stellenausschreibung 
Nr. 3599 (Stelle Nr. IV/A/1213), 

— aufgrund der Ergebnisse des Aus
wahlverfahrens, 
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— auf Vorschlag des Generalsekre
tärs" 

erlassen wurde. 

9. Da der Kläger nichts vom Schicksal 
seiner Bewerbung hörte, richtete er am 
5. Juli 1982 ein Schreiben an den Parla
mentspräsidenten, in dem er um eine 
Überprüfung seiner Bewerbung bat. Der 
Direktor für Personal und soziale Ange
legenheiten antwortete ihm mit Schrei
ben vom 20. August 1982, daß sich die 
Direktion Finanzen und Informatik „für 
einen anderen Bewerber enschieden" 
habe. Das Schreiben fuhr dann fort: 

„Die betreffende Dienststelle ist der Auf
fassung gewesen, daß Ihre Ausbildung 
und Berufserfahrung nicht den erforder
lichen Voraussetzungen entsprechen, wie 
sie in der Stellenausschreibung (Über
nahme), insbesondere was die Erfahrung 
auf dem Gebiet der EDV-Buchhaltung 
angeht, aufgeführt sind. 

Da sich die Datenverarbeitung beim 
Europäischen Parlament in einem bereits 
sehr weit fortgeschrittenen Stadium be
findet und sich in naher Zukunft erheb
lich weiterentwickeln wird, ist diese Er
fahrung für die Ernennung auf dieser 
Stelle unerläßlich." 

10. Am 22. Juli 1982 wandte sich die 
Personalvertretung wegen einiger Vor
fälle in der Abteilung Kasse, unter ande
rem wegen der Umstände bei der Beset
zung der Stelle, für die sich der Kläger 
beworben hatte, an den Parlamentspräsi
denten. Dieser antwortete am 13. Sep
tember 1982, wobei er darauf hinwies, 
daß „Herrn Young am 5. Juli 1982 ein 
Angebot gemacht worden ist". 

11. Mit undatiertem Schreiben, das am 
18. November 1982 beim Parlament 
eingegangen ist, legte der Kläger eine 
Beschwerde nach Artikel 90 Absatz 2 des 
Statuts bei der Anstellungsbehörde ein. 

12. Da seine Beschwerde unbeantwor
tet blieb, hat der Kläger am 15. Juni 
1983 die vorliegende Klage erhoben. 

13. Der Gerichtshof (Zweite Kammer) 
hat auf Bericht des Berichterstatters nach 
Anhörung des Generalanwalts beschlos
sen, die mündliche Verhandlung zu 
eröffnen, und das Parlament ersucht, die 
nachstehend unter IV wiedergegebenen 
Fragen zu beantworten. 

II — Ant r äge der Pa r t e i en 

1. Der Kläger beantragt, 

— die Klage für zulässig zu erklären, 

— sie für begründet zu erklären und 
dementsprechend die ablehnende Ent
scheidung über die Bewerbung des 
Klägers aufzuheben, 

— die aufgrund von Artikel 29 Absatz 2 
des Statuts erfolgte Ernennung von 
Herrn Young für rechtswidrig zu er
klären und sie dementsprechend auf
zuheben, 

— in jedem Fall dem Europäischen Par
lament alle Kosten des Verfahrens 
aufzuerlegen. 

2. Das Europäische Parlament beantragt, 

— die Klage für unzulässig und unbe
gründet zu erklären, 

— sie abzuweisen, 

— über die Kosten gemäß den gelten
den Satzungsbestimmungen zu ent
scheiden. 

I I I — V o r b r i n g e n der Pa r t e i en 

A — Zur Zulässigkeit 

1. Das Europäische Parlament trägt vor, 
die Anstellungsbehörde habe dadurch, 
daß sie die Bewerbung des Klägers ab
gelehnt habe, keinen offensichtlichen Be-
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Urteilungsfehler begangen. Folglich habe 
sich die Ernennung des geeigneten Be
werbers rechtlich nicht auf die Lage des 
Klägers ausgewirkt und sei dementspre
chend keine ihn beschwerende Maß
nahme gewesen. Deshalb sei seine Klage 
auf Aufhebung der Ernennung von 
Herrn Young mangels eines Rechts
schutzinteresses unzulässig. 

2. Der Kläger ist nicht der Ansicht, daß 
sein Antrag auf Aufhebung der Ernen
nung von Herrn Young unzulässig sei; er 
sei selbst dann nicht unzulässig, wenn 
sein Antrag auf Aufhebung der ableh
nenden Entscheidung über seine Bewer
bung abgewiesen werde. Jede Täuschung 
oder jedes bloß fehlerhafte Verhalten der 
Verwaltung bei der Auswahl des ernann
ten Bewerbers wirke sich unmittelbar auf 
seine eigene Rechtsposition aus: Solange 
eine Ernennung nicht stattgefunden 
habe, könne er nämlich die berechtigte 
Hoffnung hegen, die fragliche Stelle zu 
erhalten. 

Β — Zur Begründetheit 

1. Zur ablehnenden Entscheidung über 
die Bewerbung des Klägers 

a) Das Vorbringen des Klägers 

Der Kläger macht geltend, die ableh
nende Entscheidung über seine Bewer
bung, die das Schreiben der Anstellungs
behörde vom 20. August 1982 enthalte, 
sei nicht ausreichend begründet. 

Zunächst habe sich die Verwaltung ihr 
Urteil gebildet, ohne eine Untersuchung 
vorgenommen und vor allem ohne mit 
ihm Kontakt aufgenommen zu haben. 
Folglich sei die Behauptung der An
stellungsbehörde, daß seine Bewerbung 
nicht den Voraussetzungen der Stellen
ausschreibung entspreche, völlig unbe
gründet. 

Sodann müsse der ausgeschlossene Be
werber durch die Begründüng in die 

Lage versetzt werden, die möglichen 
Gründe für den Ausschluß zu erkennen; 
diese Begründung müsse ihm neben den 
objektiven Angaben vor allem die Beur
teilungskriterien mitteilen, die der getrof
fenen Auslese zugrunde lägen. Die bloße 
Verweisung auf die nicht erfüllte Vor
aussetzung, auf die sich die Anstellungs
behörde beschränkt habe, könne deshalb 
dem Begründungserfordernis nicht genü
gen. Der Kläger bezieht sich dabei auf 
das Urteil des Gerichtshofes vom 30. 
November 1978 (verbundene Rechtssa
chen 4, 19 und 281/79, Salerno und an
dere/Kommission, Slg. 1978, 2403). 

Schließlich müsse die Begründung 
gleichzeitig mit der ablehnenden Ent
scheidung gegeben werden. Im vorlie
genden Fall sei sie dem Kläger mit erheb
licher Verspätung und erst auf sein 
Drängen hin mitgeteilt worden, und 
zwar fünfzig Tage, nachdem die Stelle 
Herrn Young angeboten worden sei. 

Zudem sei die Begründung, sofern man 
überhaupt von einer solchen reden 
könne, auf jeden Fall falsch und ent
spreche nicht den Tatsachen. Es sei of
fenkundig, daß er sehr gute Kenntnisse 
in der EDV-Buchhaltung besitze. In sei
ner gegenwärtigen Stellung beschäftige 
er sich sogar mit der EDV-Buchhaltung 
des Parlaments. 

Überdies sei der Kläger in seinem be
rechtigten Vertrauen in die Anstellungs
behörde tief erschüttert und enttäuscht 
worden. Jeder Bewerber habe Anspruch 
darauf, daß seine Bewerbung sorgfältig 
geprüft werde. Im vorliegenden Fall habe 
es jedoch nicht einmal den Anschein 
einer Prüfung gegeben. 

Schließlich habe die Behörde den Grund
satz der ordnungsgemäßen Verwaltung 
verletzt, nach dem alle Merkmale, auf
grund deren eine Entscheidung getroffen 
werde, zu berücksichtigen seien; dies sei 
notwendig, um den Vorrang des dienstli-
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chen Interesses im Sinne von Artikel 7 
des Statuts zu wahren. Die Eile, mit der 
man sich für Herrn Young entschieden 
habe, habe aber eine ernsthafte „Durch
leuchtung" der Bewerber verhindert. 
Man könne nicht mehr von ordnungsge
mäßer Verwaltung, sondern nur noch 
von „Pfuscherei" sprechen. 

b) Das Vorbringen des Europäischen 
Parlaments 

Das Parlament trägt vor, die Begrün
dung für die ablehnende Entscheidung 
über die Bewerbung des Klägers sei an
gemessen und ausreichend gewesen. 

Zunächst und vor allem habe die Verwal
tung durchaus die angegebenen Qualifi
kationen des Klägers aufgrund seiner Be
werbung und der vorgelegten Unterla
gen, insbesondere seines Lebenslaufes, 
beurteilen können und dies auch tatsäch
lich getan. Eine Fühlungnahme mit dem 
Bewerber hätte keine neuen oder zusätz
lichen zweckdienlichen Gesichtspunkte 
erbracht. 

Sodann habe die Verwaltung im vorlie
genden Fall den ausgeschlossenen Be
werber nicht nur über seine Nichtzulas
sung, sondern auch über die Gründe un
terrichtet, die aufgrund der Gegebenhei
ten und der Erfordernisse der zu beset
zenden Stelle für die Entscheidung der 
Anstellungsbehörde ausschlaggebend ge
wesen seien. 

Schließlich sei der Klagegrund der an
geblichen Verspätung der Mitteilung 
über die ablehnende Entscheidung unzu
lässig, da er nicht in der Klageschrift 
vorgebracht worden sei. Er sei ferner 
auch in der Sache zurückzuweisen, da 
die Mitteilung an den Kläger angesichts 
der Umstände des Falles nicht als verspä
tet angesehen werden könne. Selbst 
wenn man von einer gewissen Verspä
tung ausginge, liege jedenfalls keine Be
schwer des Klägers vor. 

Wenn der Kläger seine großen Kennt
nisse auf dem Gebiet der EDV-Buchhal
tung betone, räume er im übrigen selbst 
ein, daß es sich dabei um eine Frage 
handele, die die Verwaltung zu beurtei
len habe und von ihr im vorliegenden 
Fall auch tatsächlich beurteilt worden sei. 

Was die Klagegründe anbelange, die der 
Kläger auf eine Mißachtung seines be
rechtigten Vertrauens und auf die Ver
letzung des Grundsatzes der ordnungs
gemäßen Verwaltung stütze, so sei dieses 
Vorbringen in Wirklichkeit mit den übri
gen Klagegründen identisch. Das Parla
ment verweist daher auf sein bisheriges 
Vorbringen. 

2. Zur Ernennung von Herrn Young 

a) Das Vorbringen des Klägers 

Der Kläger trägt vor, Artikel 29 Absatz 2 
des Statuts schreibe für die Einstellung 
von Beamten, die nicht den Besoldungs
gruppen A 1 und A 2 angehörten, vor, 
daß ein anderes Verfahren als das Aus
wahlverfahren nur „in Ausnahmefällen 
für Dienstposten, die besondere Fach
kenntnisse erfordern", angewendet wer
den könne. Keine dieser beiden Voraus
setzungen habe aber im vorliegenden Fall 
vorgelegen. Zum einen habe das Parla
ment nicht dargetan, was diesen Fall zu 
einem von der gewöhnlichen Einstellung 
abweichenden Ausnahmefall mache; die 
Dringlichkeit allein rechtfertige den im 
Statut vorgesehenen „Ausnahmefall" 
nicht. Zudem sei die Zahl der Bewerber 
begrenzt gewesen, so daß der Prüfungs
ausschuß in sehr kurzer Zeit zu einer 
Entscheidung habe kommen können. 
Zum anderen verlange die EDV-Buch
haltung nicht mehr besondere Fach
kenntnisse; sie sei vielmehr ein Studien
fach, das jedem normal begabten Studen
ten zugänglich sei. Der Rückgriff auf Ar
tikel 29 Absatz 2 des Statuts sei eine 
Ausnahmelösung, die eng angewendet 
und ausgelegt werden müsse. 
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Zwar verfüge die Anstellungsbehörde 
über ein weites Ermessen; sie sei jedoch 
verpflichtet, zu begründen, warum sie 
sich für die Anwendung von Artikel 29 
Absatz 2 des Statuts entschieden habe, so 
daß der Gerichtshof die Rechtmäßigkeit 
dieser Entscheidung kontrollieren könne. 
Die Anstellungsbehörde habe sich jedoch 
keineswegs nach diesem Erfordernis ge
richtet. 

Auch wenn es schließlich richtig sei, daß 
der Paritätische Ausschuß — formal — 
den Rückgriff auf das Verfahren nach 
Artikel 29 Absatz 2 des Statuts gebilligt 
habe, so sei diese Zustimmung doch mit 
Publizitätsbedingungen versehen worden, 
an die sich die Anstellungsbehörde nicht 
gehalten habe. Insoweit trägt der Kläger 
vor, die Anstellungsbehörde habe in dem 
Noten- und Meinungsaustausch nicht 
auf die angebliche Dringlichkeit auf
merksam gemacht. 

b) Das Vorbringen des Europäischen 
Parlaments 

Das Parlament ist der Auffassung, der 
Klagegrund, der sich auf die fehlenden 
Voraussetzungen für die Eröffnung des 
Verfahrens nach Artikel 29 Absatz 2 des 
Statuts stütze, sei unzulässig. Es sei 
Sache der Verwaltung, darüber zu befin
den, ob diese Voraussetzungen gegeben 
seien, und insbesondere darüber zu ent
scheiden, ob ein Verfahren, durch das 
eine Stelle besetzt werden solle, einen 
„Ausnahmefall“ darstelle und ob die 
freie Stelle „besondere Fachkenntnisse“ 
erfordere. Die Kontrolle durch den Ge
richtshof erstrecke sich in diesem Fall — 
wie in den übrigen Fällen, in denen die 
Verwaltung ein Ermessen ausübe — auf 
die Rechtmäßigkeit des von ihr ange
wendeten Verfahrens und mithin auf 
die statutarische Ordnungsmäßigkeit der 
Wege und Mittel. Im vorliegenden Fall 
sei die maßgebliche Bestimmung des Sta
tuts, nämlich Artikel 29 Absatz 2, ord

nungsgemäß angewendet worden. Die 
erforderlichen besonderen Fachkennt
nisse seien in den aufeinanderfolgenden 
Stellenausschreibungen aufgeführt und 
hervorgehoben worden. Im übrigen ver
weist das Parlament insbesondere auf die 
Urteile des Gerichtshofes vom 26. Mai 
1971 (verbundene Rechtssachen 45 und 
49/70, Bode/Kommission, Slg. 1971, 
465) und vom 29. Oktober 1975 (ver
bundene Rechtssachen 81 bis 88/74, 
Marenco und andere/Kommission, Slg. 
1975, 1247). 

Ferner sei der Klagegrund unzureichend 
begründet, da das Parlament zu Recht 
der Auffassung sei, daß die Dienstposten 
auf dem Gebiet der Datenverarbeitung 
immer noch solche seien, die besondere 
Fachkenntnisse erforderten, die den 
Rückgriff auf das Verfahren nach Artikel 
29 Absatz 2 des Statuts rechtfertigten. 
Zwar werde die EDV-Buchhaltung an 
einigen Universitäten gelehrt; dies be
weise jedoch keinesfalls, daß die Zahl 
der Bediensteten der EG oder der mögli
chen Bewerber für ein allgemeines Aus
wahlverfahren, die Kenntnisse auf dem 
Gebiet hätten, so ausreichend sei, daß 
man in Zukunft davon ausgehen könne, 
daß die mit einer Stelle auf diesem Ge
biet verbundenen Fachkenntnisse keine 
besonderen mehr seien. In diesem Zu
sammenhang weist das Parlament darauf 
hin, daß im vorliegenden Fall nur zwei 
Bewerbungen von Beamten der Organe 
eingegangen seien, nämlich die aufgrund 
der Stellenausschreibungen Nr. 3599 und 
Nr. PE/A/75 eingereichten Bewerbun
gen. 

Schließlich macht das Parlament geltend, 
die vom Paritätischen Ausschuß im Rah
men der Konsultation abgegebene Stel
lungnahme sei sehr wohl zu dem Schluß 
gekommen, daß der Rückgriff auf das 
Verfahren des Artikels 29 Absatz 2 ange
sichts des besonderen Charakters der 
fraglichen Stelle gerechtfertigt sei. Die 
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Durchführungsvoraussetzungen für die
ses besondere Verfahren würden von der 
Verwaltung festgelegt. Der Gerichtshof 
habe in seinem erwähnten Urteil vom 
29. Oktober 1975 ausdrücklich entschie
den, daß der Rückgriff auf Artikel 29 Ab
satz 2 „ . . . keinerlei Veröffentlichung 
voraus[setzt], sondern nur, daß es sich 
um die Einstellung . . . für Dienstposten 
handelt, die besondere Fachkenntnisse 
erfordern". Darüber hinaus sei eine der
artige Veröffentlichung auch bei den an
deren Gemeinschaftsorganen nicht üb
lich. Folglich könne die Rüge des Klä
gers hinsichtlich der fehlenden Veröf
fentlichung nicht durchgreifen. 

IV — Fragen des Ger i ch t shofes 

Der Gerichtshof hat das Parlament er
sucht, ihm bis zum 20. Februar 1984 fol
gende Fragen schriftlich zu beantworten: 

1. Auf welcher Grundlage ist das Parla
ment zu der Auffassung gelangt, daß 
der Kläger trotz der Angaben in dem 
von ihm seinem Bewerbungsfragebo
gen beigefügten Lebenslauf nicht die 
in der Stellenausschreibung Nr. PE/ 
A/75 aufgestellten Voraussetzungen 
erfüllt? 

2. Wann, wie und aus welchen Gründen 
hat das Parlament beschlossen, das 
Einstellungsverfahren nach Artikel 29 
Absatz 2 des Statuts anzuwenden? 

3. Ist die Entscheidung über die Be
kanntgabe eines Einstellungsverfah
rens, die dem Paritätischen Ausschuß 
im Entwurf übersandt worden ist, 
förmlich erlassen worden, und, wenn 
ja, a) in welcher Form ist sie erlassen 
worden, und b) ist sie in irgendeiner 
Weise veröffentlicht worden? 

4. Hat sich der ernannte Bewerber selbst 
beworben? Gab es weitere Bewerber 
für das Verfahren nach Artikel 29 Ab
satz 2? Ist die Bewerbung des Klägers 

während dieses Verfahrens berück
sichtigt worden, und, wenn ja, von 
wem und auf welche Weise ist die 
Auslese unter den Bewerbern getrof
fen worden? 

5. Warum verweist die Begründung der 
Ernennungsverfügung vom 6. August 
1982 auf die interne Stellenausschrei
bung Nr. 3599 und nicht auf die Ent
scheidung, das Verfahren des Artikels 
29 Absatz 2 anzuwenden? 

Das Parlament hat die Fragen des Ge
richtshofes mit Schreiben vom 17. Fe
bruar 1984 beantwortet. Dabei verweist 
das Parlament unter anderem darauf, 
daß die Abteilung Kasse, Zahlungsver
kehr und Buchhaltung im Zeitpunkt der 
Besetzung der freien Planstelle eines 
Hauptverwaltungsrats, um die sich der 
Kläger bewerbe und die Gegenstand der 
vorliegenden Klage sei, mit einigen Per
sonalproblemen und Fragen der sachli
chen Organisation konfrontiert gewesen 
sei. Infolge von Änderungen seien dieser 
Abteilung zwei fähige Mitarbeiter ent
zogen worden, die Führungsaufgaben 
wahrgenommen hätten. Deshalb habe die 
freie Stelle so schnell wie möglich besetzt 
werden müssen. Ferner habe der Rech
nungshof in jüngster Vergangenheit in 
einem Sonderbericht die Arbeit der 
Abteilung Kasse, Zahlungsverkehr und 
Buchhaltung streng gerügt, wobei er so 
weit gegangen sei, Disziplinarverfahren 
gegen einige Beamte der Abteilung vor
zuschlagen; er habe die Anstellungsbe
hörde aufgefordert, die Arbeit dieser 
Abteilung zu überprüfen und neu zu or
ganisieren. Vor dem Hintergrund dieser 
schwierigen Personalprobleme und Fra
gen der sachlichen Organisation habe 
das Verfahren zur Besetzung der freien 
Stelle eine besondere Bedeutung erlangt. 
Es sei Pflicht der Anstellungsbehörde ge
wesen, alle vom Beamtenstatut gebote
nen Möglichkeiten zu überprüfen und 
abzuwägen. 
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Außerdem trägt das Parlament zu den 
fünf Fragen des Gerichtshofes unter an
derem folgendes vor: 

1. Der für diese Einstellung gebildete 
Ausleseausschuß sei gerade aufgrund der 
vom Kläger in seinem Lebenslauf ge
machten Angaben der Auffassung gewe
sen, daß der Bewerber nicht die nach der 
Stellenausschreibung erforderliche we
sentliche Voraussetzung der „Erfahrung 
auf dem Gebiet der EDV-Buchhaltung" 
erfülle. Selbst wenn man aus dem Le
benslauf auf eine gewisse Kenntnis der 
Buchhaltungsverfahren schließen könne, 
so könne sie jedoch im Hinblick auf die 
Stellenausschreibung, die eine sehr gute 
Kenntnis dieser Verfahren verlange, 
nicht als ausreichend angesehen werden. 

Die Erfahrungen, die Herr Picciolo im 
Amt für Veröffentlichungen erworben 
habe, wo er für die Einnahmen verant
wortlich gewesen sei, sei als nicht ausrei
chend angesehen worden; die entspre
chenden Aufgaben seien beim Europäi
schen Parlament einem Bediensteten der 
Besoldungsgruppe Β 1 übertragen wor
den. 

2. Seitdem die fragliche Stelle eines 
Hauptverwaltungsrats frei gewesen sei 
und angesichts der oben angeführten 
Schwierigkeiten, sie zu besetzen, habe 
die Anstellungsbehörde die Möglichkeit 
beider Einstellungsverfahren, nämlich so
wohl des ordentlichen Einstellungsver
fahrens nach Artikel 29 Absatz 1 des Sta
tuts wie auch des nach Absatz 2 dieses 
Artikels eröffneten außerordentlichen 
Einstellungsverfahrens geprüft. Die An
stellungsbehörde sei hinsichtlich des zu
letzt genannten Verfahrens überzeugt 
gewesen, daß die nach dem Statut erfor
derlichen Voraussetzungen im vorliegen
den Fall vorgelegen hätten. Es habe sich 
um die Besetzung einer Stelle gehandelt, 
die besondere Fachkenntnisse aufgrund 
spezieller Qualifikationen in Verbindung 

mit Erfahrungen auf einem sehr speziali
sierten Gebiet erfordere. Darüber hinaus 
hätten die Besonderheiten der freien 
Stelle ihre Besetzung als „Ausnahmefall" 
im Sinne von Absatz 2 erscheinen lassen 
müssen, dessen Anwendung sich aus der 
Sicht der Verwaltung aufgedrängt habe. 
Die Anstellungsbehörde habe sich jedoch 
noch die Möglichkeiten offenhalten wol
len, die eine Einstellung im Wege des 
Artikels 29 Absatz 1 des Statuts biete, in
dem sie um qualifizierte Bewerbungen 
nachgesucht habe. 

3. a) Nach Erörterung der Umstände 
des Problems und aufgrund der Schluß
folgerung, daß der Rückgriff auf das 
Verfahren des Artikels 29 Absatz 2 des 
Statuts nicht nur zulässig, sondern auch 
angebracht sei, sei dieses Verfahren von 
der zuständigen Stelle, d. h. dem Gene
ralsekretär, eingeleitet worden, indem er 
dem Paritätischen Ausschuß die Be
kanntgabe eines Einstellungsverfahrens 
(Nr. PE/5/S) im Entwurf vorgelegt 
habe. Nach Eingang der Stellungnahme 
des Paritätischen Ausschusses habe der 
Generalsekretär mit Note vom 1. Juli 
1982 beschlossen, das Verfahren nach 
dieser Bekanntgabe anzuwenden, ohne 
jedoch die Vorschläge des Paritätischen 
Ausschusses hinsichtlich der Veröffentli
chung zu berücksichtigen, 
b) Tatsächlich habe die Note des Ge
neralsekretärs die „Dringlichkeit und 
Bedeutung dieser Einstellung" hervorge
hoben, was seiner Meinung nach einer 
Veröffentlichung entgegengestanden 
habe. Der knappe Wortlaut der Ent
scheidung habe auf die oben angeschnit
tenen, dem Problem zugrundeliegenden 
Umstände verwiesen. 
Deshalb sei die Bekanntgabe eines Ein
stellungsverfahrens nicht Gegenstand 
irgendeiner Veröffentlichung geworden. 

4. a) Der ernannte Bewerber habe sich 
selbst beworben. 
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b) Es hätten weitere Bewerbungen vor
gelegen, die in dem Verfahren des Arti
kels 29 Absatz 2 geprüft worden seien. 
c) Das Verfahren auf der Grundlage 
der Stellenausschreibung Nr. PE/A/75 
und das Verfahren auf der Grundlage 
der Bekanntgabe eines Einstellungsver
fahrens Nr. PE/5/S nach Artikel 29 Ab
satz 2 hätten sich von einem bestimmten 
Augenblick an überschnitten; die Bewer
bung des Klägers sei jedoch zur selben 
Zeit wie die im Verfahren nach Artikel 
29 Absatz 2 eingegangenen Bewerbun
gen geprüft und berücksichtigt worden. 
d) Die Auslese sei von einem informel
len Ausleseausschuß vorgenommen wor
den. Dieser Ausleseausschuß habe zu
nächst die Bewerbungsunterlagen der Be
werber geprüft. Danach habe er auf
grund dieser Prüfung darüber entschie
den, ob die Bewerber zu einem Gespräch 
hätten eingeladen werden sollen. 

Im Fall von Herrn Picciolo habe der 
Ausschuß aufgrund der oben in der Ant
wort auf die erste Frage des Gerichts
hofes wiedergegebenen Erwägungen ent
schieden, daß ein Gespräch mit dem Be

werber keine weiteren Gesichtspunkte 
für die Beurteilung habe ergeben kön
nen. 

5. Nach der ständigen Praxis des Parla
ments bezögen sich die Ernennungsver
fügungen auf die erste Bekanntgabe, mit 
der mitgeteilt werde, daß die Stelle frei 
sei. 
Man könne eine solche Praxis vor allem 
dann rügen, wenn die Anstellungsbe
hörde in der Folge auf das Ausnahmever
fahren des Artikels 29 Absatz 2 zurück
greife, indem sie die Bekanntgabe eines 
besonderen Einstellungsverfahrens vor
nehme, wie dies im vorliegenden Fall ge
schehen sei. 

V — Mündliche Verhandlung 

In der Sitzung vom 15. März 1984 haben 
Herr Picciolo, vertreten durch Rechtsan
walt V. Biel, und das Europäische Parla
ment, .vertreten durch Rechtsanwalt A. 
Bonn, mündlich verhandelt. 
Der Generalanwalt hat seine Schlußan
träge in der Sitzung vom 12. April 1984 
vorgetragen. 

Entscheidungsgründe 

1 Herr Santo Picciolo, Beamter der Kommission der Europäischen Gemein
schaften, hat mit Klageschrift, die am 15. Juni 1983 bei der Kanzlei des Ge
richtshofes eingegangen ist, Klage erhoben im wesentlichen auf Aufhebung 
zweier Entscheidungen des Europäischen Parlaments, mit denen die Bewer
bung des Klägers für die Stelle eines Hauptverwaltungsrats abgelehnt und ein 
anderer Bewerber aufgrund von Artikel 29 Absatz 2 des Beamtenstatuts er
nannt wurde. 

2 Aus den Akten ergibt sich, daß, da in der Abteilung Kasse, Zahlungsverkehr 
und Buchhaltung der Generaldirektion für Verwaltung, Personal und Finan-
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zen des Europäischen Parlaments (im folgenden: das Parlament) die Stelle 
eines Hauptverwaltungsrats (Laufbahn A 5/A 4) frei wurde, das Parlament 
die Stellenausschreibung Nr. 3599 vom 10. Mai 1982 veröffentlichte, mit der 
das Verfahren zur Besetzung dieser Stelle im Wege der Versetzung oder der 
Beförderung nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a des Statuts eröffnet 
wurde. Hinsichtlich der „Art der Tätigkeit" und der „erforderlichen Voraus
setzungen und Kenntnisse" ergibt sich aus dieser Stellenausschreibung, daß 
der betreffende Beamte „unter Aufsicht des Rechnungsführers für alle Tätig
keitsbereiche der Dienststelle Buchhaltung, der Dienststelle Einziehung von 
Forderungen und der Dienststelle Kontrolle der Zahlstellen verantwortlich" 
sein sollte und unter anderem eine „sehr gute Kenntnis der Buchhaltungsver
fahren" sowie „Erfahrung auf dem Gebiet der EDV-Buchhaltung" besitzen 
mußte. 

3 Ohne jedoch den Ablauf der Frist zur Einreichung der Bewerbungen abzu
warten, übersandte das Parlament am 18. Mai 1982 gemäß Artikel 29 Absatz 
1 Buchstabe c des Statuts den anderen Gemeinschaftsorganen eine zweite 
Stellenausschreibung, Nr. PE/A/75, um dieselbe Stelle im Wege der Über
nahme innerhalb der Organe zu besetzen. Diese letztgenannte Stellenaus
schreibung übernahm hinsichtlich der Art der Tätigkeit und der erforder
lichen Voraussetzungen und Kenntnisse wörtlich den Text der Stellenaus
schreibung Nr. 3599. 

4 Die Frist zur Einreichung der Bewerbungen aufgrund der Stellenausschrei
bung Nr. PE/A/75 lief am 3. Juni 1982 ab. Mit Schreiben vom 28. Mai 1982 
teilte der Generalsekretär des Parlaments dem Paritätischen Ausschuß jedoch 
mit, er habe „angesichts der sehr spezifischen Anforderungen dieser 
Stelle . . . beschlossen, das Verfahren nach Artikel 29 Absatz 2 des Statuts 
anzuwenden". Folglich legte er dem Ausschuß die Bekanntgabe eines Einstel
lungsverfahrens (Nr. PE/5/S) im Entwurf vor, der hinsichtlich der Art der 
wahrzunehmenden Tätigkeit und der erforderlichen Voraussetzungen und 
Kenntnisse im wesentlichen ebenfalls den Text der früheren Ausschreibungen 
wiedergab. 

5 Der Paritätische Ausschuß erklärte in einem Schreiben vom 28. Juni 1982, 
daß der Rückgriff auf das Verfahren nach Artikel 29 Absatz 2 des Statuts im 
vorliegenden Fall gerechtfertigt sei; er bestand jedoch auf bestimmten Publi
zitätsmaßnahmen einschließlich der Veröffentlichung der Stellenausschrei
bung im Amtsblatt. Eine solche Veröffentlichung fand jedoch nicht statt. 
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6 Die ersten beiden Stellenausschreibungen, nämlich die Ausschreibungen Nrn. 
3599 und PE/A/75, führten insgesamt nur zu zwei Bewerbungen. Auf die 
Stellenausschreibung Nr. 3599 bewarb sich ein einziger Beamter der Besol
dungsgruppe Β 1, der an einem internen Auswahlverfahren teilnehmen 
wollte. Auf die Stellenausschreibung Nr. PE/A/75 ging nur die am 27. Mai 
1982 eingereichte Bewerbung des Klägers, eines (beförderungsfähigen) Ver
waltungsrats der Besoldungsgruppe A 6 beim Amt für amtliche Veröffent
lichungen der Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg, ein. Der Kläger 
fügte seiner Bewerbung einen Lebenslauf bei, der unter anderem eine recht 
genaue Beschreibung seiner Berufserfahrung vor seinem Dienstantritt bei den 
Gemeinschaften sowie seiner Tätigkeiten auf dem Gebiet der Rechnungsfüh
rung über die Haushaltsvorgänge und der kaufmännischen und analytischen 
Buchhaltung beim Amt für Veröffentlichungen enthielt. Was seine Tätigkei
ten auf dem Gebiet der Datenverarbeitung anbelangt, so verwies der Kläger 
namentlich auf seine Mitarbeit bei der Durchführung des Systems „SAGAP-

7 Der Kläger, der über den Ablauf des Einstellungsverfahrens nicht unterrich
tet wurde, richtete am 5. Juli 1982 ein Schreiben an den Parlamentspräsiden
ten, in dem er um eine Überprüfung seiner Bewerbung bat. Mit Schreiben 
vom 20. August 1982 teilte ihm das Parlament mit, daß sich die Direktion 
Finanzen und Informatik „für einen anderen Bewerber entschieden" habe. 
Das Schreiben fuhr dann fort: 

„Die betreffende Dienststelle ist der Auffassung gewesen, daß Ihre Ausbil
dung und Berufserfahrung nicht den erforderlichen Voraussetzungen ent
sprechen, wie sie in der Stellenausschreibung (Übernahme), insbesondere was 
die Erfahrung auf dem Gebiet der EDV-Buchhaltung angeht, aufgeführt 
sind. 

Da sich die Datenverarbeitung beim Europäischen Parlament in einem bereits 
sehr weit fortgeschrittenen Stadium befindet und sich in naher Zukunft er
heblich weiterentwickeln wird, ist diese Erfahrung für die Ernennung auf 
dieser Stelle unerläßlich." 

8 Tatsächlich war die fragliche Stelle schon am 5. Juli 1982 in dem Verfahren 
nach Artikel 29 Absatz 2 des Statuts einem anderen Bewerber angeboten 
worden. Mit Entscheidung des Parlamentspräsidenten vom 6. August 1982 
wurde dieser Bewerber als Beamter auf Probe in der Besoldungsgruppe A 5 
mit Wirkung vom 1. August 1982 in die freie Stelle eingewiesen. 
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9 Der Kläger legte am 18. November 1982 eine Beschwerde gegen die Ent
scheidungen über die Ablehnung seiner Bewerbung und über die Ernennung 
des anderen Bewerbers ein. Nachdem seine Beschwerde nicht beschieden 
worden war, hat er die vorliegende Klage erhoben. 

Zum An t r ag auf Aufhebung der ab l ehnenden E n t s c h e i d u n g über 
die Bewerbung des Klägers 

10 Der Kläger trägt in erster Linie vor, die Verwaltung habe mit der Ablehnung 
seiner Bewerbung ihr Urteil gefällt, ohne eine Untersuchung durchgeführt zu 
haben und vor allem ohne mit ihm Kontakt aufgenommen zu haben. Jeder 
Bewerber habe Anspruch auf eine sorgfältige Prüfung seiner Bewerbung. Im 
vorliegenden Fall habe aber nicht einmal der Anschein einer Prüfung bestan
den, da die Schnelligkeit der Auslese eine ernsthafte Prüfung der Bewerber 
verhindert habe. Folglich sei der Kläger in seinem berechtigten Vertrauen in 
die Anstellungsbehörde tief erschüttert und enttäuscht worden. Diese habe 
den Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung verletzt, und ihre Behaup
tung, die Bewerbung des Klägers erfülle nicht die nach der Stellenausschrei-
bung erforderlichen Voraussetzungen, sei völlig willkürlich. 

1 1 Nach Auffassung des Parlaments war die Verwaltung durchaus in der Lage, 
die Qualifikationen des Klägers auf der Grundlage seiner Bewerbung und 
der beigefügten Unterlagen, insbesondere seines Lebenslaufes, zu beurteilen, 
was sie auch tatsächlich getan habe. Eine Fühlungnahme mit dem Kläger 
hätte keine neuen oder zusätzlichen Gesichtspunkte für die Beurteilung er
bringen können. 

1 2 Auf die Fragen des Gerichtshofes hat das Parlament erläutert, daß die Be
werbung des Klägers zur gleichen Zeit wie die im Rahmen des Verfahrens 
nach Artikel 29 Absatz 2 des Statuts eingereichte Bewerbung berücksichtigt 
worden sei. Die Auslese sei von einem informellen Ausleseausschuß vorge
nommen worden, der zunächst die Unterlagen der Bewerber geprüft habe. 
Aufgrund dieser Prüfung habe der Ausschuß entschieden, ob die Bewerber 
zu einem Gespräch einzuladen gewesen seien. Im Falle des Klägers sei der 
Ausschuß aber zu der Auffassung gelangt, daß dieser die entscheidende Vor
aussetzung der „Erfahrung auf dem Gebiet der EDV-Buchhaltung" nicht er
fülle und daß ein Gespräch mit ihm keine weiteren Gesichtspunkte fur die 
Beurteilung liefern könne. 
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13 Dazu ist festzustellen, daß es in einem Einstellungs- oder Übernahmeverfah
ren jedem Bewerber obliegt, alle zweckdienlichen Daten und Informationen 
beizubringen, die der Anstellungsbehörde die Feststellung ermöglichen, ob 
der Betreffende die in der Stellenausschreibung aufgeführten Voraussetzun
gen erfüllt. Nur diese Behörde oder gegebenenfalls der Ausleseausschuß hat 
zu beurteilen, ob zusätzliche Auskünfte bei den Bewerbern einzuholen sind. 
Im vorliegenden Fall hat der Kläger nicht einmal die Auskünfte erteilt, die 
seiner Ansicht nach notwendig oder zweckdienlich waren, um die in seinem 
Lebenslauf enthaltenen und die dem Ausleseausschuß bereits bekannten An
gaben über die Art der einschlägigen Tätigkeit in der Dienststelle, der er 
zugewiesen war, zu ergänzen. Da der Kläger also in keiner Weise nachge
wiesen hat, daß seine Bewerbung im Einstellungsverfahren nicht ernsthaft ge
prüft worden war, ist festzustellen, daß dieser erste Klagegrund jeder Grund
lage entbehrt. 

1 4 Zweitens macht der Kläger geltend, die Begründung für die Ablehnung sei
ner Bewerbung dahin gehend, daß seine Ausbildung und seine Berufserfah
rung nicht den erforderlichen Voraussetzungen entsprächen, sei auf jeden 
Fall unzutreffend. Es sei nämlich offenkundig, daß er weitreichende Kennt
nisse der EDV-Buchhaltung besitze und daß er sich auf seiner gegenwärtigen 
Stelle bei der Kommission sogar mit der EDV-Buchhaltung des Parlaments 
beschäftige. 

15 In seinen im schriftlichen Verfahren eingereichten Schriftsätzen hat sich das 
Parlament auf die Feststellung beschränkt, daß die Kenntnisse des Klägers 
von der Anstellungsbehörde, nicht aber vom Bewerber selbst zu beurteilen 
gewesen seien. Auf die Fragen des Gerichtshofes hat das Parlament jedoch 
erläutert, daß der Ausleseausschuß aufgrund des Lebenslaufes des Klägers 
der Ansicht gewesen sei, daß er nicht die entscheidende Voraussetzung der 
„Erfahrung auf dem Gebiet der EDV-Buchhaltung" erfülle. Die Erfahrung, 
die der Kläger auf seiner gegenwärtigen Stelle erworben habe, sei als nicht 
ausreichend angesehen worden, da vergleichbare Aufgaben beim Parlament 
ein Bediensteter der Besoldungsgruppe Β 1 wahrnehme. Das im Lebenslauf 
des Klägers genannte System „SAGAP-2" betreffe nur die Datenverarbei
tung bei der Führung von Adressen und entspreche mithin nicht den erfor
derlichen Voraussetzungen für die freie Stelle. Der Kläger hat diese Angaben 
nicht bestritten. 
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16 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes hat die Anstellungsbe
hörde zu beurteilen, ob ein Bewerber die in der Stellenausschreibung nieder
gelegten Anforderungen erfüllt, und diese Beurteilung kann nur bei offen
sichtlichem Irrtum in Frage gestellt werden. 

17 Aufgrund der genaueren Angaben des Parlaments über die Verdienste des 
Klägers in bezug auf die Qualifikationen, die für die betreffende Stelle hin
sichtlich der Erfahrungen auf dem Gebiet der EDV-Buchhaltung verlangt 
werden, ergibt sich nicht, daß das Parlament einen Beurteilungsfehler, ge
schweige denn einen offensichtlichen Irrtum begangen hat, als es die Auffas
sung vertrat, daß der Kläger nicht die entsprechenden Voraussetzungen der 
Stellenausschreibung erfülle. Der zweite Klagegrund ist daher zurückzuwei
sen. 

18 Darüber hinaus macht der Kläger geltend, die Ablehnung seiner Bewerbung 
sei nicht ausreichend begründet worden. Die Begründung müsse den ausge
schlossenen Bewerber in die Lage versetzen, die möglichen Gründe für den 
Ausschluß zu erkennen, und ihm die objektiven Umstände mitteilen, die der 
Auslese zugrunde liegen. Im vorliegenden Fall hätten sich aber die angegebe
nen Gründe auf eine bloße Verweisung auf die angeblich nicht erfüllte Vor
aussetzung beschränkt. 

19 Nach Ansicht des Parlaments war die Begründung für die Ablehnung der 
Bewerbung des Klägers angemessen und ausreichend. Die Verwaltung habe 
den Kläger nicht nur über seine Nichtzulassung unterrichtet, sondern auch 
über die Gründe, die diese Entscheidung nach den Gegebenheiten und Er
fordernissen der zu besetzenden Stelle getragen hätten. 

20 In diesem Zusammenhang ist auf die ständige Rechtsprechung des Gerichts
hofes zu verweisen; danach soll die Verpflichtung zur Begründung einer be
schwerenden Entscheidung zum einen dem Gerichtshof die Ausübung seiner 
Kontrolle über die Rechtmäßigkeit der Entscheidung ermöglichen und zum 
anderen dem Betroffenen die notwendigen Hinweise geben, um erkennen zu 
können, ob die Entscheidung wirklich begründet ist. 

21 Im vorliegenden Fall hat das Parlament den Kläger darauf hingewiesen, daß 
er die Voraussetzung hinsichtlich der Erfahrung auf dem Gebiet der EDV-
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Buchhaltung nicht erfüllte. Auch ist ihm erklärt worden, warum eine derar
tige Erfahrung für die Ernennung auf die fragliche Stelle unerläßlich war; 
nicht näher erläutert worden ist aber, warum die Erfahrung, die der Kläger 
in seiner Bewerbung erwähnte, in dieser Beziehung nicht ausreichend war. 

22 Man kann nicht ausschließen, daß diese Begründung beim Kläger Zweifel an 
der Begründetheit der Ablehnung hervorrief. Aufgrund der Erläuterungen 
des Parlaments auf die Fragen des Gerichtshofes hat der Gerichtshof jedoch 
seine Rechtmäßigkeitskontrolle ausüben und die Richtigkeit der Begründung 
nachprüfen können. Unter diesen Umständen reicht die Kürze der Begrün
dung nicht aus, um die Aufhebung der fraglichen Maßnahmen zu rechtferti
gen. 

23 Schließlich trägt der Kläger in seiner Erwiderung vor, die ablehnende Ent
scheidung sowie ihre Begründung seien ihm verspätet mitgeteilt worden. Er 
sei über die Ablehnung erst auf sein Drängen hin unterrichtet worden, und 
zwar fünfzig Tage, nachdem die Stelle einem anderen Bewerber angeboten 
worden sei. 

24 Nach Auffassung des Parlaments ist dieses Vorbringen des Klägers zurück
zuweisen, da es nicht in der Klageschrift enthalten sei. Auf jeden Fall könne 
die Mitteilung nicht als verspätet angesehen werden, und auch wenn dies so 
wäre, hätte dieser Umstand den Kläger nicht beschwert. 

25 Auch wenn die Mitteilung im vorliegenden Fall tatsächlich mit einer bedauer
lichen Verspätung erfolgt ist, so braucht, ohne daß über die Frage der Ver
spätung des Klagegrunds zu entscheiden wäre, nur auf die Rechtsprechung 
des Gerichtshofes verwiesen zu werden, wonach die verspätete Mitteilung 
einer Verfügung an den Betroffenen nicht zur Aufhebung dieser Verfügung 
führen kann, da die Mitteilung eine der Verfügung nachfolgende Handlung 
ist und somit keinen Einfluß auf deren Inhalt hat (Urteil vom 29. 10. 1981 in 
der Rechtssache 125/80, Arning/Kommission, Slg. 1981, 2539). 

26 Da sich sämtliche Klagegründe, die der Kläger zur Begründung seines An
trags auf Aufhebung der ablehnenden Entscheidung vorgebracht hat, als 
nicht stichhaltig erwiesen haben, ist dieser Antrag abzuweisen. 
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URTEIL VOM 30. 5. 1984 — RECHTSSACHE 111/83 

Zum Antrag auf Aufhebung der Ernennung eines anderen Be
werbers 

27 Dazu trägt der Kläger vor, die Voraussetzungen für die Eröffnung des be-
sonderen Einstellungsverfahrens nach Artikel 29 Absatz 2 des Statuts hätten 
nicht vorgelegen. Folglich sei die Ernennung aufzuheben. 

28 Das Parlament hält diesen Antrag für unzulässig. Da der Kläger die Voraus
setzungen für seine eigene Ernennung nicht erfüllt habe, könne ihn die Er
nennung eines anderen Bewerbers nicht beschweren. Überdies sei der Antrag 
auch unbegründet, da alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 29 Absatz 2 
vorgelegen hätten. 

29 Es ist tatsächlich ständige Rechtsprechung, daß der Beamte, um eine Klage 
nach Artikel 90 und 91 des Statuts gegen eine Entscheidung der Anstellungs
behörde erheben zu können, ein persönliches Interesse an der Aufhebung der 
fraglichen Maßnahme haben muß (vgl. die Urteile vom 29. 10. 1975 in den 
verbundenen Rechtssachen 81 bis 88/74, Marenco und andere/Kommission, 
Slg. 1975, 1247, und vom 30. 6. 1983 in der Rechtssache 85/82 , Schloh/Rat , 
Slg. 1983, 2105). D a sich alle Rügen des Klägers in bezug auf die Entschei
dung der Anstellungsbehörde, mit der seine Bewerbung für die freie Stelle 
abgelehnt wurde , als unbegründet erwiesen haben, hat der Kläger kein be
rechtigtes Interesse an der Aufhebung der Ernennung eines anderen Bewer
bers für diese Stelle, die er nicht wirksam für sich beanspruchen kann. Folg
lich ist dieser Antrag des Klägers als unzulässig abzuweisen. 

Kosten 

30 Der Kläger ist somit zwar mit seinem gesamten Vorbringen unterlegen, doch 
sind für die Kostenentscheidung die vorstehenden Erwägungen hinsichtlich 
der knappen Begründung der Entscheidung der Anstellungsbehörde über die 
Ablehnung der Bewerbung des Klägers zu berücksichtigen. Der Kläger hat 
nämlich den Inhalt der Begründung erst nach den Antworten des Parlaments 
auf die Fragen des Gerichtshofes voll beurteilen können. Man kann es ihm 
daher nicht verübeln, daß er den Gerichtshof angerufen hat, um die Recht
mäßigkeit der fraglichen Entscheidungen der Anstellungsbehörde kontrollie
ren zu lassen. 

31 Daher ist Artikel 69 § 3 der Verfahrensordnung anzuwenden, wonach der 
Gerichtshof auch der obsiegenden Partei die Kosten auferlegen kann, die sie 
der Gegenpartei durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. 
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PICCIOLO / PARLAMENT 

Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer) 

für Recht erkannt und entschieden: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Das Europäische Parlament trägt sämtliche Kosten des Verfahrens 
einschließlich der Kosten des Klägers. 

Bahlmann Pescatore Due 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 30. Mai 1984. 

Der Kanzler 
Im Auftrag 

H. A. Rühl 

Hauptverwaltungsrat 

Der Präsident der Zweiten Kammer 

K. Bahlmann 

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS CARL OTTO LENZ 
VOM 12. APRIL 1984 

Herr Präsident, 
meine Herren Richter! 

In dem Verfahren, mit dem ich mich 
heute zu befassen habe, geht es um die 
Besetzung der Stelle eines Hauptverwal
tungsrats (Gehaltsgruppen A 5/A 4) in 
der Abteilung Kasse, Zahlungsverkehr 
und Buchhaltung der Generaldirektion 

für Verwaltung, Personal und Finanzen 
des Europäischen Parlaments. 

A — Das Verfahren zur Besetzung der 
Stelle wurde eröffnet durch die — ge
mäß Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a des 
Personalstatuts — am 10. Mai 1982 er
gangene Ausschreibung Nr. 3599. In ihr 
wurden die mit der Stelle verbundenen 
Funktionen so definiert: 
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